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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens 
 

1.1. Produktidentifikator 

Produktform : Paste 

Produktname : SHADAZZLE ECOCERT 
 

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird 

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen 

Bestimmt für die Allgemeinheit 

Hauptverwendungskategorie : Verwendung durch Verbraucher 

Verwendung des Stoffes/des Gemischs : Reiniger 
 

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird 

Keine weiteren Informationen verfügbar 
 

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

LACO 
3, Avenue de l'Europe - ZI 
67728 Hoerdt cedex - FRANCE 
T +33 (0)3 88 513 000 - F +33 (0)3 88 681 680 
l.ziegler@lacoshop.com - www.lacoshop.com 
 

1.4. Notrufnummer 
 

Land Organisation/Firma Anschrift Notrufnummer 

 Informations und Beratungszentrum für 
Vergiftungsfälle 
Klinik für Kinder und Jugendmedizin des Universitätsklinikums 
des Saarlandes 

D-66421 Homburg/Saar +49 6841 19240 

Deutschland Giftberatung Virchow-Klinikum, Medizinische 
Fakultät der Humboldt - Universitat zu Berlin 
Abt. Innere Medizin mit Schwerpunkt Nephrologie und 
Intensivmedizin 

Augustenberger Platz 1 
13353 Berlin 

 

Deutschland Giftnotruf der Charité 
Universitätsmedizin Berlin 

Oranienburger Straße 285 
13437 Berlin 

+49 30 19240 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 
 

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]Gemisch/Stoff: SDB EU 2015: Gemäß Vorschrift (EU) 2015/830 (Anhang II der 
REACH-Verordnung) 

Nicht eingestuft 
 

 
 

 
  

 

 

2.2. Kennzeichnungselemente 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] Extra labelling to displayExtra classification(s) to display  

Sicherheitshinweise (CLP) : P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen 

EUH Sätze : EUH208 - Enthält (R)-p-Mentha-1,8-dien, d-Limonen (5989-27-5). Kann allergische Reaktionen 
hervorrufen 
EUH210 - Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich 

 

   
 
 

 

2.3. Sonstige Gefahren 

Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII. 

Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII. 
 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 
 

3.1. Stoff 

Nicht anwendbar 
 

 

3.2. Gemisch 
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Name Produktidentifikator % Einstufung gemäß 
Verordnung (EG) Nr. 
1272/2008 [CLP] 

Kaliumoleat (CAS-Nr) 143-18-0 
(EG Nr) 205-590-5 

< 5 Eye Irrit. 2, H319 
Skin Irrit. 2, H315 

 

 
 

 

Wortlaut der H-Sätze: siehe unter Abschnitt 16 
  

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Einatmen : Einatmen von Frischluft gewährleisten. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hautkontakt : Mit Wasser spülen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztliche Hilfe herbeiholen, wenn 
Reizungen anhalten. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Augenkontakt : Sofort mit viel Wasser spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche 
Hilfe hinzuziehen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Verschlucken : Mund ausspülen. 
 

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

Symptome/Schäden nach Augenkontakt : Kann leichte Reizung verursachen. 
 

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 
 

5.1. Löschmittel 

Geeignete Löschmittel : Nicht entzündbar. Löschmittel anpassen an Umgebung. 
 

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

Brandgefahr : Keine Brandgefahr. 

Explosionsgefahr : Nicht anwendbar. 
 

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 
 

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren 

6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal 

Schutzausrüstung : Schutzbrille. Persönliche Schutzausrüstung tragen (siehe Kapitel 8). 

Notfallpläne : nicht anwendbar. 

6.1.2. Einsatzkräfte 

Schutzausrüstung : Weitere Angaben: siehe Punkt 8 Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung. 
 

6.2. Umweltschutzmaßnahmen 

Keine. 
 

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

Für Rückhaltung : Für Rückgewinnung sammeln. 

Reinigungsverfahren : Das Produkt mechanisch aufnehmen. Verschmutzte Flächen reinigen (behandeln) mit einem 
Übermaß Wasser. 

 

6.4. Verweis auf andere Abschnitte 

Weitere Angaben: siehe Punkt 8 Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung. 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 
 

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

Zugesetzte Gefahren bei Verarbeitung : Keine. 

Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung : Berührung mit den Augen vermeiden. 

Hygienemaßnahmen : Nach Handhabung des Produkts immer die Hände waschen. 
 

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

Lagerbedingungen : Vor Feuchtigkeit schützen. 

Unverträgliche Produkte : Oxidationsmittel. 

Wärme- oder Zündquellen : Vor Hitze schützen. 

Lager : Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Dieses Produkt an einem trockenen, 
wettergeschützten Ort lagern. 

Verpackungsmaterialien : In der Originalverpackung aufbewahren. 
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7.3. Spezifische Endanwendung(en) 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 
 

8.1. Zu überwachende Parameter 

Keine weiteren Informationen verfügbar 
 
 

 

 

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 

Handschutz : Schutzhandschuhe. CR (Polychloropren, Chloroprenkautschuk). NBR (Nitrilkautschuk). 

Augenschutz : Spritzschutzbrille tragen, wenn Augenkontakt durch Verspritzen möglich ist 

Atemschutz : Unter normalen Bedingungen bei entsprechender Entlüftung ist kein Atemschutzgerät 
erforderlich 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 
 

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

Aggregatzustand : Feststoff 
  

Erscheinungsbild : Paste. 

Farbe : weiß. 
  

Geruch : Zitronengeruch. 
  

Geruchsschwelle : Keine Daten verfügbar 
  

pH : Keine Daten verfügbar 
  

pH Lösung : ≈ 8 

Verdunstungsgrad (Butylacetat=1) : Keine Daten verfügbar 
  

Schmelzpunkt : Keine Daten verfügbar 
  

Stock(Gefrier)punkt : Keine Daten verfügbar 
  

Siedepunkt : Keine Daten verfügbar 
  

Flammpunkt : Keine Daten verfügbar 
  

Selbstentzündungstemperatur : Keine Daten verfügbar 
  

Zersetzungstemperatur : Keine Daten verfügbar 
  

Entzündlichkeit (fest, gasförmig) : Keine Daten verfügbar 
  

Dampfdruck : Keine Daten verfügbar 
  

Relative Dampfdichte bei 20 °C : Keine Daten verfügbar 
  

Relative Dichte : Keine Daten verfügbar 
  

Löslichkeit : teilweise löslich. 
  

Log Pow : Keine Daten verfügbar 
  

Viskosität, kinematisch : Keine Daten verfügbar 
  

Viskosität, dynamisch : Keine Daten verfügbar 
  

Explosive Eigenschaften : nicht anwendbar. 
  

Brandfördernde Eigenschaften : Keine Daten verfügbar 
  

Explosionsgrenzen : Keine Daten verfügbar 
  

 

9.2. Sonstige Angaben 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 
 

10.1. Reaktivität 

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt. 
 

10.2. Chemische Stabilität 

Stabil unter normalen Bedingungen. 
 

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

Unter normalen Verwendungsbedingungen sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt. 
 

10.4. Zu vermeidende Bedingungen 

Hohe Temperatur. 
 

10.5. Unverträgliche Materialien 

Starke Oxidationsmittel. 
 

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 

Keine weiteren Informationen verfügbar 
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 
 

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen 

Akute Toxizität : Nicht eingestuft 
 

 

Kaliumoleat (143-18-0) 

LD50 Oral Ratte > 5000 mg/kg (Ratte) 

LD50 Dermal Ratte > 2000 mg/kg (Ratte) 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut : Nicht eingestuft 

Schwere Augenschädigung/-reizung : Nicht eingestuft 

Sensibilisierung der Atemwege/Haut : Nicht eingestuft 

Keimzellmutagenität : Nicht eingestuft 

Karzinogenität : Nicht eingestuft 
 

Reproduktionstoxizität : Nicht eingestuft 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger 
Exposition 

: Nicht eingestuft 

 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter 
Exposition 

: Nicht eingestuft 

 

Aspirationsgefahr : Nicht eingestuft 
 

  
 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 
 

12.1. Toxizität 

Ökologie - Allgemein : Das Product gilt als unschädlich für Wasserorganismen und verursacht keine langfristigen 
Schäden an der Umgebung. 

 

 
 
 
 

 

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 
 

Kaliumoleat (143-18-0) 

Persistenz und Abbaubarkeit Keine Angaben zur biologischen Abbaubarkeit im Wasser. 
 

12.3. Bioakkumulationspotenzial 
 

Kaliumoleat (143-18-0) 

Bioakkumulationspotenzial Nicht bioakkumulierbar. 
 

12.4. Mobilität im Boden 

Keine weiteren Informationen verfügbar 
 

 

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

SHADAZZLE ECOCERT  

Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII. 

Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII. 
 

 

 

12.6. Andere schädliche Wirkungen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 
 

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 

Örtliche Vorschriften (Abfall) : Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 
 

Entsprechend den Anforderungen von ADR / RID / ADNR / IMDG / ICAO / IATA 
 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. UN-Nummer 

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften 

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

Nicht anwendbar  Nicht anwendbar  Nicht anwendbar  Nicht anwendbar  Nicht anwendbar  

14.3. Transportgefahrenklassen 

Nicht anwendbar  Nicht anwendbar  Nicht anwendbar  Nicht anwendbar  Nicht anwendbar  

Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar 

14.4. Verpackungsgruppe 

Nicht anwendbar  Nicht anwendbar 

 
Nicht anwendbar  Nicht anwendbar  Nicht anwendbar  



SHADAZZLE ECOCERT 
Sicherheitsdatenblatt  
 

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschließlich Änderungsverordnung (EU) Nr. 2015/830 
 

11/02/2016 DE (Deutsch)  Page 5 / 5   
 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.5. Umweltgefahren 

Umweltgefährlich : Nein Umweltgefährlich : Nein 
Meeresschadstoff : Nein 

Umweltgefährlich : Nein Umweltgefährlich : Nein Umweltgefährlich : Nein 

Keine weiteren Angaben verfügbar 

 
14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

- Landtransport 
  

Keine Daten verfügbar 

- Seeschiffstransport 
  

Keine Daten verfügbar 

- Lufttransport 
  

Keine Daten verfügbar 

- Binnenschiffstransport 
  

Beförderung verboten (ADN) : Nein 

Unterliegt nicht dem ADN : Nein 

- Bahntransport 
  

Beförderung verboten (RID) : Nein 
 

14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code 

Nicht anwendbar 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 
 

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 

15.1.1. EU-Verordnungen 
 

Enthält keinen den Beschränkungen von Anhang XVII unterliegenden Stoff 

SHADAZZLE ECOCERT ist nicht auf der REACH-Kandidatenliste 

Enthält keinen REACH Kandidatenstoff 
 

Enthält keinen in REACH-Anhang  XIV gelisteten Stoff 

 

 
 

 

  
 

 

15.1.2. Nationale Vorschriften 
 

 

Deutschland 

VwVwS, Verweis auf Anhang : Wassergefährdungsklasse (WGK) 1, schwach wassergefährdend (Classification according to 
VwVwS, Annex 4.) 

Störfall-Verordnung - 12. BImSchV 

 

: Unterliegt nicht der 12. BImSchV (Störfall-Verordnung) 

 

 
 

 
 

 

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung 

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt 
  

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 
 

Änderungshinweise: 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]. 
 
 

 

 

 Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze: 

Eye Irrit. 2 Schwere Augenschädigung/-reizung, Kategorie 2 

Skin Irrit. 2 Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 2 

H315 Verursacht Hautreizungen 

H319 Verursacht schwere Augenreizung 

EUH208 Enthält . Kann allergische Reaktionen hervorrufen 

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich 
 
 

 

 
 
SDS (REACH Annex II) 

 
Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit  und Umweltbedingungen beschreiben. Sie darf also nicht als eine 
Garantie für irgendeine spezifische Eigenschaft des Produktes ausgelegt werden 
 


